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11-).12 ~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgeb4ngsperiode 

Antrag PrIa.: ------
198'1 -12- 1 2 

-------------

der Abgeordneten 

und Genossen 

Hochmair, Probst, Dipl.-Kfm.Dr. Stumrnvoll 

betreffend ein Bunde sgesetz, mi t dem das Krankenans tal ten

gesetz geändert wird (Krankenanstal tengesetz-Nove1le 1984) 

Die gefertigten Abgeordneten zum Nationalrat stellen den 

A n t rag: 

Der J:ationalrat \·!olle beschließen: 
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... 

B und e s g e set z 

vom ....................... -_ .. mit dem 

das Krankenanstaltengesetz geändert 

wird (Krankenanstaltengesetz-Novelle 

1984) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k e I I 

Das Krankenanstaltengesetz, BGBl.Nr. 1/1957, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 273/1982) wird 

wie folgt geändert: 

1. (Grundsatzbestimmung) 

Der § 28 lautet: 

11 § 28. (1) Die P:flegegebühren und all:fäll igen Sonde rgebühren 

(§ 27 Abs. 4) sind vom Rechtsträger der Krankenanstalt :für die 

Voranschläge und fUr die Rechnungsabschlüsse unter Bedacht

nahme auf § 27 Abs. 3 kostendec:kend zu ermi tteln. Die Pflege

gebUhren und Sondergebühren sind von der Landesregierung unter 

Bedachtnahme auf die Ausstattung und Einrichtung. wie sie durch 

die Funktion der Krankenanstalt erforderlich sind, und die or~

nungsgemäße l~d wirtschaftliche Gebarung festzusetzen und i~ 

La"-ldesgesetzblatt kundzumachen. In diese Kundmachung sind auc;1 

die kostendeckend ermi ttel ten Pflegegebühren und Sondereebiit\ren 

aufzunehmen. 

(2) Bei. mehreren in ihrer Ausstattung, Einrichtung und Funktion 

gleichartigen öffentlichen Krankenanstalten im Bereich einer 

Gemeinde sL,,:d die PflegegebUhren und allfälli.gen Sonderge

bUhren einheitlich für diese Anstalten festzusetzen. 

(3) Die PflegegebUhren und allfälligen Sondereeblihren einer 

öffentlichen Krankenanstalt, die nicht von einer Gebictskör'p~r

schaft verwaltet wird. dUrfen nicht niedriger sein als die 

Pflege- und aUHUlige S0!'1dcrgebl1~rc;1 der n'ic:hsLgelegenen v():) ei:l?r G"':)iE'~": 
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körperschaft betriebenen öffentlichen Krankenanst·al t mit gleich

artigenoder ann~hernd gleichwertigen Einrichtungen, wie sie 

durch die Funktion dieser Krankenanstalt erforderlich sind.· 

Die Feststellung der Gleichartigkeit oder annähernden Gleich

\",ertigkei t obliegt der Lande:;;regierung. 

(4) Das Ausmaß der von den Trägern der Sozialversicherung an 

die Rechtsträger der KrankenE.!.l1stal te·n zu entrichtenden Pflege

gebühren - unter Berückschtigung der Abgeltung für therapeutische 

Behelfe - und allfällige Sondergebühren (§ 27 Abs. 4),·50""ie 

die Dauer, für VIelehe die Pflegegebühren zu zablen sind, wird 

abgesehen von den Fällen des Abs. 12, ausschließlich durch 

privatrechtliche Verträge geregelt. Solche Verträge sind zwischen 

dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungst.räger 

im Einvernehmen mi t den in Betracht,koTilmenden Krankenversiche

rungsträgern einersei ts und dem Rechtsträger der Krankenanstal t 

anderersei ts abzuschließen. Die Verträge bedUrlen zu ihrer 

Rechtwirksamkeit der schriftlichen Form der Abfassung. 

(5) Die für die Sozialversicherungsträger gel tenden Pflegeeebühr: 

ersätze sind mit jedem 1. Jänner, erstmals m~t 1. Jänner 1985, jr· 

prozentuellen Aus~aß der Erhö~ung der Beitragseinnahrnen aller 

Krankenversiche rU:igsträger vom Vorjahr auf' das 1 aufende Jahr zu 

erhöhen. Die jeweils neu berechneten PflegegebUhrenersätze 

sind auf volle Schilling zu runden. 

(6) Von den Beitragseinnahmen eines }~alenderjahres i!?t vor der 

Errechnung des prozentuellen Beitragszuwachses zunächst jener 

Betrag abzuziehen, den die Krankenversicherungsträger gemäß 

§ 447 f ASVG zur Finanzierung der Krankenanstalten gesondert 

bereitzustellen haben. Ferner haben bei der Errechnung des 

prozentuellen Bei t.ragszuv.:achses nach Abs. 5 jene Bei tragseinnaJllTIC:; 

außer Betracht zu bleiben, die sich ab 1. Jänner 1986 aus Ände

rungen des Beitrassrechts erBeben, sofern der daraus erCließende 

Ertrag eesetzlich z~eckgebunden ist. 
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(7) Die Beitragseinnahmen des laufenden Kalenderjahres aller 

dem Hauptverband der österreichischen Sozi al versicherungsträger 

(im folgenden Hauptverband genannt) angehörenden Krankenversiche

rungsträger sind den Bei tragseinnahmen des zulet~.t: vor2.!!geg2..D·~ 

genen Kalenderjahres unter Berücksichtigung des Abs. 6 gegen

überzustellen. Als Beitragseinnahrnen gelten alle Beiträge für 

Pflichtversicherte und fUr freiwillig Versicherte~ die nach den 

Weisungen des Bundesministers fUr soziale Verwaltung Uber die 

Rechnungslegung als Beitragseinnahmen in Betracht kommen» in 

der Krankenversicherung der Bauern einschließlich des Bundesbei

trages; maßgebend sind die in den Erfolgsrechnungen der Kranken

versicherungsträger ausgewiesenen Beträge. Der Erhöhungsprozent

satz ist vom Hauptverband auf zwei Dezimalstellen zu runden 

und bedarf der Zustimmung des Bundesministers fUr soziale Verwaltl 

(8) Der Hauptverband hat jeweils spätestens bis 15. Dezember 

für das nächst:folgende Kalenderjahr einen provisorischen Hundert

satz zu errechnen, der für die Erhöhung der Pflegegeblihrener~ 

s~tze ab nachfolgendem 1. Jänner maßgeblich ist. Die neuen Pf1ege

gebührenersätze sind auf volle Schilling zu runden. Den Rechts

trägern der Krankenanstal ten sind die erhöhten prl egegebühren

ersätze so rechtzeitig bekanntzugeben,daß sie ab 1. Jänner der 

Ve rre ch:Jung zug runde ge legt \,;e rden können. 

(9) \':-2: i ch t. oer provi Borische Hundertsatz vom endgül tigen Hundert

S2 tz <-tb. hat 7.\",'i sehen den Krankenve rsicherungstr[ige rn und den Kra-: 

:;';E:;'la,lstal ten ein :finanzieller J~usBleich durch Nachzahlung oder Gll~

schrift" im laufenden Kalenderjahr zu erfolgen_ Bei der Erhöhung 

der Pflegegebührenersätze ab dem nächsten 1_ Jänner sind sodann 

für das Vorjahr fiktiv jene Pflegegebührenersätze zu errechnen~ 

cli e sich bei J~nwendung des endgül tigen Hundertsatzes ergeben. 

hätten. _ Diese fiktiven Pflegegebührenersätze 'sind sodann um den 

in Betrach ko~menden provisorischen Hundertsatz zu erhöhen. 

(10) Die Lc.!.nc1es2esetzgebung l<2.nn die Nitwirkung des Bundes-

ni n.i s Lc~rs lür sozi al e Verwal tUilg an der Voll ziehung durch Zustim:Tll:: 
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zum Erhöhungsprozentsatz gemäß Abs. 8 und zum provisorischen 

Hundertsatz gemäß Abs; 9 sowie durch Überprüfung aller von den 

Krankenversicherungsträgern und vom Hauptverband zur Durchf'ühruI. 

der Regelung gemäß Abs. 5 bis 9 erstellten Unterlagen und Be

rechnungen vorsehen. 

(11) Über Streitigkeiten, die sich zwischen dem Rechtsträger 
" 

einer Krankenanstalt einerseits und einem Krankenversic~erungs-

träger oder dem Hauptverband anderersei ts aus einem gemäß Abs. 4 

geschlossenen Vertrag ergeben, entscheidet die Schied~kommission 

(§ 28 a). Der Antrag auf Entscheidung l-~ann von jedem der 

Streitteile gestellt werden. 

(12) '''enn innerhalb von zwei l'Jona~en nach der AufkUndigung eines 

Vertrages ein neuer Vertrag zwIschen dem Rechtsträger der Kran

kenanstal t und dem llRuptverbrind nicht zustandekommt , entschei det 

die Schiedsl-:ornmission (§ 28 2) auf .P.ntrag mi t "Jirksamkei t ab 

der anSO;IS t.en be\ü rkt.cn Ve rtraGsaufl cisung über di e gemäß Abs. 4 

zu regelnden klgelegenheiten. Das glejche gilt für den Fall~ daß 

der Rechtsträger der }:rankenanstal t oder der Hauptverband zum Ab

schluß eines Vertrages aufge:fordert hat, jedoch innerhalb von 

zwei Monaten ein solcher Vertrag nicht zustandegekommen ist. 

Der Antrag auf Entscheidung L,.!.:;n vom Rechtsträger der Krankenan

stal t, von d(;T L<inrJes:-·c:p,i.enm~ oder vom HCluptverband gestell t 

,,:erden. 

(13) \'Ienn ein PJ1traf: nach Abs. 12 vor dem Zeitpunkt gestellt 

wird, zu dem der Vertrag aufgelöst wUrde, bleibt ~er Vertrag bis 

zur rechtskräftigen Entscheidung vorläufig in Kraft~ 

(14) Bei der Festsetzung der Höhe der Pflegegebiihrenersätze nach 
, 

Abs. 12 ist die SchieclskomiTlission an die mi t Zustimmung des 

Bundesministers 'Hjr'soziale Ven:altunr; festgesetzten Erhöhungs

sätze gei71äß I\bs. 5 his 10 eebunden." 
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2. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) 

a) Die Überschrift zum Hauptstück D des zweiten Tei~s ~ 

entfällt. 

b) Die §§ 57 bis 59 e samt Überschrift sind aufgehoben. 

soweit sich aus den Bestimmungen des Bundesgesetzes 

über die Errichtung eines Krankenai'lstal ten- Zusar;1lilen

arbe~tsfonds, BGB1.Nr. 000/1985, nicht anderes ergibt. 

Art i k e 1 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1985 in Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz tr1it gleichzeitig mit dem Außerkraft

treten der z\'Jischen dem Bund und den Ländern geschlossenen 

Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die Krankenanstalten

finanzierung und die Dotierung des "Jassc:rwirtscha.:ftsfonds, 

BGBl.Nr. 000/1985, außer Kraft. 

(3) Mit dem Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieses Bundesge

setzes treten die durch dieses Bundeseesetz geänderten oder 

au:fgehobenen Des t ir'!i1lungen des Krankenanstal tenge.s(~ tzcs in 

der am 31. Dezember 1977 in Geltung gestandenen 

in Kraft. 

Art i k e 1 111 

Fassung 

(1) _Die Ausfü1!rL1ngsgesetze der Länder zu Art. I . 

Z L sind _bis~~31. Dezember 1985 zu er-

lassen. Sie sind mit 1. Jänner 1985 in Kraft zu setzen und mit 

dem Zei tpunkt des Außerkrafttretens der z\oJ1 schen dem Bund und 

den Ländern geschlossenen Vereinbarung gern. Art. 15 Ci B-VG 

über die Krankenanstaltenfinanzierung und die Dotierung des 

~asserwirtschafts:fonds außer Kraft zu setzen. 
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(2) Mit dem Zeitpunkt des Außerkraftsetzens der gern. Abs. 1 

erlassenen Ausführungsgesetze der Länder sind die durch diese 

Ausführungsgesetze ge~nderten oder aufgehobenen Besti@mungen 

der Ausführungsgesetze der Länder in der am 31. Dezember 1977 

in Geltung gestandenen Fassung wieder in Kraft zu setzen.-

Art i k e 1 IV 

(1) Mit der Vollziehung des Art. I Z 2 ist der Bundesminister 

für Gesundhei t und Umwel tschutz im Einvernehmen hii t dem Bun

desminister für Finanzen betraut. 

(2) Hit der "lahrnehmung der Rechte des Bundes gern. Art. 15 

Abs. 8 B-VG hinsichtlich der im Art. I Z 1 en~haltenen Ange

legenheiten ist der Bundesminister für Gesundheit und Um

weltschutz betraut. 
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In formeller Hinsicht wird beantragt. diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuß fUr Gesundheit 

und Umweltschutz zuzuweisen. 
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Beg r ü n dun g 

Die Finanz1erung der 1-:rankenanstal ten wird für- die Jahre 1985~ 

1986 und 1987 auf Grund einer Vereinbarung zwischen Bund 

und Ländern gern. Art. 15 a B-VG \-Jei terhin durch den Kranken

anstalten-Zusammenarbeitsfonds geregelt. Der vorliegende Initiativ' 

antrag dient der Durchführung dieser Vereinbarung auf dem Ge- ! 
biet des Krankenanstaltenrechts. 

Art. I Z 1 ergänzt den § 28 des Krankenanstal tengesetzes 

durch Bestimmungen über die Festsetzung der von den Krankenver

sicherungsträgern an die Rechtsträger der Krankenanstal ten zu 

leistenden PflegegebUhrenersätze. Hiebei soll die Landesge

setzgebung ermächtigt werden, den Bundesminister :für soziale 

Verwaltung durch Zustimmung zu den Erhöhungssätzen unter Über

prüfung der diesbezüglichen Unterlagen an der Vollziehung im 

Sinne des Art. 97 l-_bs. 2 B-VG mi twi rken zu lassen. Diese Hi twi rku: . 

ist in der en'Jähnten Vereinbarung vorgesehen. 

Art. I. Z 2 hebt die bisheriEen Bestimmungen über die Gewährung 

von Z'.-:eckzuschlissei! an die Rechtstr2zer von Krankena."1-

stal ten au:f. Die G~\·.·ährung von Betriebszuschüs~en, sonstigen 

ZuschUssen und 1nv~stitionszuschUssen soll auf Grund der er

w2-.hnten Vereinbaru:!g durch den Krankenanstalten-Zusammen

arbeitsfonds erfolgen. 

Art. 111 befristet die Geltungsdauer der Reg~lung auf die . 
Dauer der Gel tung cer enlähnten Vereinbarung. Zur Vermeidung 

eines ungerer;el tell Zustandes sollen bei Auslaufen der vereinbarter: 

Regelung die am 31.13.1977 geltenden Regelungen wieder in 

Kra:ft treten. 

t 
i 
i 
l 
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